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 Preisliste für die Leistungen nach SGB V 
des Arbeiter-Samariter-Bund- Ludwigsburg 

 
Gültig ab 01.04.2009 
§1 Behandlungspflege  zur Sicherung des Zieles der ärztlichen Behandlung  
(Behandlungspflege gemäß § 37,1 und 2 SGB V)  
 
1. Die Gebühr für einen Hausbesuch einer Pflegefachkraft beträgt: 
(AOK, Landwirtschaftlichen Kasse)  
 
Leistungsgruppe I 8,40 € 

 
Leistungsgruppe II 12,65 € 

 
Leistungsgruppe III 16,20 € 

 
 
VDAK/AEV- Barmer, DAK, TK, KKH,  Gmünder, HMK; 
 
Leistungsgruppe I 8,62 € 

 
Leistungsgruppe II 12,62 € 

 

Leistungsgruppe III 16,02 € 
 

 
2. Die Gebühr für Hausbesuche einer Pflegekraft beträgt:   7,20 € (einjähriger Ausbildung) 
 
§2 Pflegeleistungen anstelle oder zur Verkürzung eines Krankenhausaufenthaltes 
(Grundpflege gemäß § 37,1 SGB V und § 198 RVO) 
 
Die Gebühr für einen Hausbesuch beträgt: 18,78 € 
 
§3 Pflegeleistungen anstelle oder zur Verkürzung eines Krankenhausaufenthaltes 
(hauswirtschaftliche Versorgung gemäß § 37,1 SGB V und § 198 RVO)     
 
Für die im Einzelfall erforderliche oder ärztlich verordnete Leistung  
im hauswirtschaftlichen Bereich beträgt der Pauschalbetrag je Leistungstag: 17,68 € 
 



QUALITÄTSMANAGEMENT-HANDBUCH 
Einrichtung: KV Ludwigsburg 

Geltungsbereich  Häusliche Krankenpflege 

 Revisionstand: 
 
Version 0 

II. 1.1 FO 1 Preisliste Seite 2 von 4 

 
 

 
Erstellt/ Bearbeitet: Geprüft Freigegeben 

Kaptur Steuergruppe Hammer 

01.04.2009 2009 2009 

 

§ 4. Häusliche Krankenpflege  SGB V und SGB XI Pflegeleistungen (Zuschläge) 
1. Muss häusliche Krankenpflege laut ärztlicher Verordnung  bzw. auf Wunsch des 
Versicherten in der Zeit von 20.00 Uhr bis 6.00 Uhr erbracht werden, wird für einen 
Hausbesuch ein Zuschlag von  2,04 € erhoben. 
 
2. Wird häusliche Krankenpflege an Sonn- oder Feiertagen erbracht, wird für einen 
Hausbesuch ein Zuschlag von 1,05 € erhoben. 
 
3. Wird häusliche Krankenpflege bei Kindern im Alter von 0-6 Jahren Erbracht, die an 
schweren Erkrankungen leiden, wird ein Zuschlag von 1,64 € Erhoben.  
 
4. Investitionskostenberechnung pro  Hausbesuch bei allen Pflegeleistungen 1,67 € 
 
5. Altenpflegeausbildungsausgleichsverordnung (AltPflAusglVO) pro Hausbesuch  0,36 € 
 
 
§ 5. Fahrtkosten werden wie folgt in Rechnung gestellt 
PKW  0,80 € pro Kilometer 
Rollibus 1,20 € pro Kilometer  
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Gebührenordnung nach SGB XI § 89 SGB XI 

Leistungspaket erbracht 
durch 

Preis in € 
Pflegefachkraft 

Preis in € 
ZDL 

1. Große Toilette 22,52 €  

2. Kleine Toilette 15,03 €  

3. Transfer/ An- Ausziehen 8,13 €  

4. Hilfe bei Ausscheidungen 9,99 €  

5. Einfache Hilfen bei 
Ausscheidungen ----  

6. Spezielles Lagern 5,00 €  

7. Mobilisation 5,00 €  

8. Einfache Hilfe bei der 
Nahrungsaufnahme 5,00 €  

9. Umfangreiche Hilfe bei der 
Nahrungsaufnahme 17,53 €  

10. Verabreichung von 
Sondernahrung mittels Spritze, 
Schwerkraft oder Pumpe 15,38 €  

11. Hilfestellung beim 
Verlassen und 
Wiederaufsuchen der 
Wohnung* 7,50 € 2,66 € 

12. Zubereitung einer 
einfachen Mahlzeit 11,03 € 4,40 € 

13. Essen auf Rädern 
stationärer Mittagstisch 2,39 € 2,39 € 
14. Zubereitung einer i.d.R. 
warmen Mahlzeit in der 
Häuslichkeit des Pflegebed. 22,06 € 8,83 € 

15. Einkauf und Besorgungen* 6,62 € 2,66 € 

16. Waschen, Bügeln, Putzen* 6,62 € 2,66 € 

17. Vollständiges Ab- und 
Beziehen eines Bettes 4,40 € 1,74 € 

18. Beheizen 6,62 € 2,66 € 
 
   Anmerkung: * pro angefangene ¼ Stunde 
 
   Erstattung Pflegekasse 
   PS I 420,00   € 
   PS II 980,00   € 
   PS III 1470,00 € 
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Wegepauschalen 
 
 
 
1. Wegekosten im Pflegedienst  
Zur Abgeltung der Wegekosten werden 3.30 € pro Hausbesuch berechnet 
 

 
 
2.  Erhält ein Versicherter  sowohl Pflegesachleistungen nach dem SGB XI als auch 
Behandlungspflege nach § 37 Abs. SGB V bei einem Hausbesuch, so beträgt die 
Wegepauschale für diesen Hausbesuch € 1,85. 
 
 
 
 

Der Stundensatz der Zivildienstleistenden beträgt: 10,80 € 

Der Stundensatz der Haushaltshilfen beträgt: 12,40 € 

Pflegefachkräfte für eine ½ Std. : 22,52 € 

Stundensatz einer Pflegefachkraft beträgt: 45,04 € 

Kilometerpauschale (normaler PKW): 0,80 € 

Kilometerpauschale (Rollstuhlbus): 1,20 € 

Investitionskostenberechnung pro Hausbesuch: 1,67 € 

Altenpflegeausgleichsverordnung pro Hausbesuch: 0,36 € 

Pflegeleistungen an Sonn- und Feiertagen – Zuschlag pro 
Hausbesuch: 

2,11 € 

Zuschlag für Einsätze in der Nacht: 2,04 € 

Nachtpauschale Zivi 20.30Uhr bis 7.00Uhr 85  € 

 
 
 
 
 
Ihr ASB- Pflegedienst 
A.Kaptur   
 
  
1. Die Preise verstehen sich immer in Absprachen mit den 
Krankenkassen/ Pflegekassen.01.04.2009 

 

 
 


